
Verein der Vogelfreunde 1957 e.V. Reilingen
Nachtwaidweg 4, 68799 Reilingen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Tierpatenschaften im
Kleinzoo des Verein der Vogelfreunde 1957 e.V. Reilingen

1. Zweck einer Tierpatenschaft

Mit einer Tierpatenschaft unterstützen Paten den Kleinzoo Reilingen bei seinen 

tiergärtnerischen Aufgaben.

2. Übernahme einer Patenschaft

Tierpaten stellen einen Patenschaftsantrag, in welchem das gewünschte Patentier bzw. 

die gewünschte Tierart zu vermerken ist. Die Patenschaft beginnt nach interner Prüfung ab

Zahlungseingang des Patenschaftsbetrags.

3. Wichtig!

Durch die Übernahme einer Patenschaft erwerben Paten kein Eigentums-, Mitsprache-, 

Verfügungs-, Informations- oder Aufenthaltsbestimmungsrecht des Patentieres, sowie kein

Recht auf direkten Tierkontakt oder einen Blick hinter die Kulissen. Eine

werbliche Nutzung der Patenschaft bzw. des Patentieres durch Paten ist nur nach 

vorheriger Absprache mit dem Kleinzoo Reilingen möglich.

4. Dauer der Tierpatenschaft

Eine Tierpatenschaft wird für die Mindestdauer von einem Jahr übernommen und nur auf 

ausdrücklichen Wunsch je um ein weiteres Jahr verlängert.

5. Zahlung des Patenschaftsbetrages

Die im Patenschaftsantrag vereinbarten Kosten der Patenschaft werden vom Tierpaten auf

das Konto vom Verein der Vogelfreunde unter Angabe des Zwecks "Patenschaft" 

überwiesen.

6. Patenschaftsgeschenke

Tierpaten erhalten abhängig von der Höhe des gewählten Betrags ein Zertifikat über die 

übernommene Patenschaft (ab 25,- Euro), ein Foto ihres Patentieres (ab 50,-) und einen 

Schlüsselanhänger (ab 100,- Euro) nach Zahlungseingang.

Stand Reilingen, den 22.03.2024


